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Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH E 1994/01/27 92/01/1117 1

Stammrechtssatz

Aus der legalen Ausreise aus dem Heimatland des Asylwerbers (eines Staatsangehörigen Ghanas; hier angeblich in

Begleitung eines Majors der UN-Truppen) kann nicht ohne weiters auf das Nichtvorliegen asylrechtlich relevanter

Verfolgung geschlossen werden (Hinweis E 14.10.1992, 92/01/0410).
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